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Verena Wiedemann: Freiwillige Selbstkontrolle der Presse. Eine län-
derübergreüende Untersuchung 
Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung 1992, 270 S., DM 12,-

"Das langweiligste Thema der Welt ist, wenn sich Journalisten über die 
Verantwortung der Presse äußern." - Johannes Groß' salopper Kritik an 
der Ethik-Diskussion setzt Verena Wiedemann eine fundierte medien-
rechtliche und -ethische Studie entgegen. Schon ein Blick auf die beiden 
elementaren Funktionen der Presseselbstkontrolle lehrt die enorme Be-
deutung einer gut oder schlecht funktionierenden Selbstkontrolle. Zum 
einen sind da die grundlegenden Bedürfnisse der Presse. Als wichtigstes ist 
die ungestörte Arbeit in größtmöglicher Freiheit zu nennen. Um diese po-
sitiven Arbeitsbedingungen sich zu erhalten, haben die Medien schon im-
mer Selbstkontrolle praktiziert - wenn hierunter auch der vorauseilende 
Gehorsam gegenüber der staatlichen Gewalt verstanden wird. Doch auch in 
den heutigen parlamentarischen Demokratien ist Vorbeugen noch ein 
wichtiges Argument für eine Selbstkontrolle der Presse: Sie greift damit 
staatlicher Gesetzgebung vor. Der andere Aspekt betrifft die Justiz. Von 
juristischer Seite betrachtet ist die wichtigste Funktion der Selbstkontrolle, 
Auswüchse der Medienberichterstattung dort zu verhindern, wo der Arm 
des Gesetzgebers aus Versehen oder Absicht offensichtlich zu kurz geraten 
ist, um die Persönlichkeitsrechte Dritter effektiv zu schützen. Absicht kann 
dann vorliegen, wenn aus grundsätzlicher Abwägung zwischen Meinungs-
und Pressefreiheit einerseits und den Persönlichkeitsrechten andererseits 
den ersteren starke Garantien gewährt wurden. 
Diese Dichotomie wird in der Studie von Verena W1e<1emann deutlich her-
ausgearbeitet. Frau Wiedemann, promovierte Juristin und längere Zeit 
Mitarbeiterin des Max-Planck-Institutes für ausländisches und interna-
tionales Privatrecht in Hamburg, hat die Selbstkontrolle in Großbritannien, 
den USA, Schweden, Kanada, den Niederlanden und der Bundesrepublik 
Deutschland miteinander verglichen. In den· beiden Eingangskapiteln be-
schäftigt sie sich mit der Voraussetzung "Pressefreiheit" für die Existenz 
von Selbstkontrolle und mit begrifflichen Aspekten. Sie definiert Selbst-
kontrolle als ein "Instrument journalistischer Selbstbesinnung", das "an 
einen rechtlichen Grenzbereich" anknüpft. Dabei verwirft sie einerseits 
Martin Löfflers Definition (Presse-Selbstkontrolle als Regulierung des Ver-
hältnisses zwischen Staat, Presse und Gesellschaft), andererseits wider-
spricht sie der ausschließlichen Betrachtung der Selbstkontrolle unter dem 
Aspekt der journalistischen Professionalisierung. 
Die Verfasserin beginnt in ihren staatenvergleichenden Abschnitten jeweils 
mit einem historischen Überblick, äußert sich dann zur Struktur und Finan-
zierung, zu den Aufgabenbereichen, Verfahren und Sanktionen schließlich 
zum Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Dabei werden große 

DOI: 10.20378/irb-58912

https://doi.org/10.20378/irb-58912


73 

Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten deutlich, die doch alle dem 
gleichen liberal-demokratischen parlamentarischen System angehören. In 
Groß-Britannien, den USA, Schweden, Kanada und den Niederlanden sind 
in den Presseräten Vertreter der Öffentlichkeit, häufig Juristen, vertreten. 
In Deutschland ist der Presserat eine presseinterne Angelegenheit. In 
Schweden ist dem Presserat ein "Ombudsmann" als Erstinstanz vorge-
schaltet, der hohes Ansehen genießt; in den USA hat sich der nationale 
Medienrat kaum Ansehen erwerben können; in Großbritannien ist der Pres-
serat erst auf staatlichen Druck installiert worden. In Deutschland ist der 
Presserat ein recht schwaches Instrument zur Wahrung der Persön­
lichkeitsrechte, andererseits sind hier die gesetzlichen Sicherungen in Straf-
und anderen Gesetzen sehr weitgehend. Das abschließende analytische Ka-
pitel beschäftigt sich mit der Effektivität der Presse-Selbstkontrolle. Dabei 
gilt der Blick der Organisation und den Verfahren, der Sicherung der Pres-
sefreiheit und den journalistischen Verhaltensregeln. 

Wiedemann stützt ihre Untersuchung auf drei verschiedene Arten Literatur: 
auf juristische und auf kommunikationswissenschaftliche Fachliteratur so-
wie auf Berichte und Erhebungen der Selbstkontrollorganisationen. Die 
Breite der ausgewählten internationalen Literatur verdient Beachtung. Lei-
der sind die herangezogenen Untersuchungen nur im Anmerkungsapparat 
zu finden, ein abschließendes Literaturverzeichnis fehlt. Das ist mehr als 
bedauerlich. Zu dem historischen Überblick über die deutschen Entwick-
lungen sei noch eine Ergänzung erlaubt: Schon in der Weimarer Republik 
gab es Versuche, eine Presseselbstkontrolle zu institutionalisieren. Nach 
dem gescheiterten Journalistengesetz von 1924 wurde in den Jahren 1929 
bis 1933 ein detailliertes und wegweisendes Pressegesetz ausgearbeitet, das 
Pressekammern unter Beteiligung von Journalisten, Verlegern und Vertre-
tern der Öffentlichkeit vorsah. Hier wurde auch schon die neuerlich von 
Gerd Bucerius vorgeschlagene Anregung diskutiert, Gegendarstellungen 
richterlich auf ihren Wahrheitsgel)alt prüfen zu lassen, um unwahre abzu-
lehnen und den berechtigten eine höhere Glaubwürdigkeit zu verleihen. 
Nach ausgiebiger Diskussion wurden aber richterliche Schnellverfahren 
abgelehnt. 

Insgesamt ist zu resümieren, daß die Studie kenntnisreich geschrieben und 
gut zu lesen ist. Allerdings sollte niemand mit dem Ziel zu dem Buch grei-
fen, daraus kommunikationspolitische und medienrechtliche Handlungsan-
weisungen ableiten zu wollen, weil sie ~er er den Deutschen Presserat für 
einen "zahnlosen Papiertiger" hält: Der Ubertragbarkeit fremder Erfahrun-
gen widerspricht die Autorin deutlich. Man mag vielleicht bei der Lektüre 
finden, daß das Buch zu wenig pressefreundlich und zu stark von der juri-
stischen Seite her argumentiert. Aber gerade darum muß qie vorliegende 
Studie sehr ernst genomme~ werden, denn sie enthält Argumente, denen 
man sich nur schwer entziehen kann. Wenn sich presseethische Dis-
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kussionen immer auf diesem Niveau bewegen würden, hätten wir nicht nur 
akzidentiell veranlaßte Sonntagsreden, sondern eine spannende, scharf ge-
führte und vor allem gesellschaftlich und politisch anregende Debatte. 

Rudolf Stöber (Berlin) 




